
AMTSBLATT 
DER POMMERSCHEN EVANGELISCHEN KIRCHE· 

NL 9 1 

_L_______ 
Greifswald, den 30. September 1996 

Inhalt 

Seite 

A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen und

Verfügungen 122 
Nr. 1) Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchen

gesetzes der Pommerschen Evangelischen 
Kirche über die Erhebung von Kirchensteuern 
(Kirchensteuerordnung) vom 31.3.1996 122 

:--r. 2) Ordnung der Kirchenmitgliedschaft 

Nr. 3) OnJnungen fürThcolr,gischc Pn;fungen 
vom 20. März 1992 in der Fassung vom 

122 

9. August 1996 126 

:--r. 4) Orientierung für die Aufnahme in den 
Vorbereitungsdienst 

Nr. 5) Richtlinie für die Liste der Theologiestu
dentinnen und -Studenten der Pommerschen 
Evangelischen Kirche 

133 

134 

C. Personalnachrichten

D. Freie Ste11en
:--r. 6) Auslandsdienste

E. ·weitere Hinweise

F. Mitteilungen für den Kirchlichen
B. Hinweise auf staatliche Gesetze

und Verordnungen
135 Dienst

1996 

Seite 

135 

136 

136 



122 

A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen

und Verfügungen

Amtsblatt 

Nr. 1) 1. Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes 
der Pommerschen Evangelischen Ki1·che über die Erhebung 
von Kirchensteuern (Kirchensteuerordnung) vom 31.3.1996. 

Pommcrschc Ev�ngclischc Kirche Grcifsw:-ild, den 16.7.1996 
Das Konsistorium 
B 20601 - 28/96 

Nach\lchcnd vcröllenll ichcn wir cbs 1. Kirchcngcsct;, 1.ur Än
derung des Kirchengesetzes der Pommerschen Evangelischen 
Kirch� über die Erhebung von Kirchensteuern (Kirchensteuer
ordnung) vom 3 1.3.199(1, welche,; von der IX. Landessynode 
auf ih1·er 8. orcientlichen Tzigung beschlossen wurde. 

H ardn 
Konsi storial prii,idcnt 

§ 1

Dzis Kirchengesetz der Pommerschen Evzingelischen Kirche über 
die Erhebung von Kirchensteuern (Kirchensteuerordnung) vom 
4. Nn,cmber 1')')0 (/\bi 1')9!. Nr. 5, Seite 54) wird wie folgt
gelindert:

(2) Sind bei Kirchenmitgliedern Kinder nach dem Einkommen
steuer,:,_eselz zu berücksichtigen, so sind die Vorschriltcn des�
51 a. 7\bsalz 2 und 2 a Jes Einkommensteuergesetzes maßge
bend.

2. � 7 Abs,itz I erhlilt l"olgcnJe 1,·assung:

( 1) Die besondere Kirchensteuer in gbubensverschiedener Ehe
win.1 \Oll den Gcmeinclcglicdcm erhoben, deren Eheg;1lte keiner
kirchensteuerberechtigten Re] igionsgemeinschaft angehfüt.

3. � 2J 1\bsatz (1 c:rh:ill i"ulgcndc hissung:

(6) Gegen die Widerspruchsentscheidung steht dem Steuerpflich
tigen 111nerhalh eines l\1onals n:1ch Bekanrllg:1be clc., \Vidcr
spruchsbcschc1Jes Klage beim Finanzgericht zu.

§2

Ziffer 1. und 3. dieses Kirchengesetzes treten rückwirkend zum 
1.1.1996, Ziffer 2. rückwirkend zum l. l. l 994 in Kraft. 

Prof. Dr. Zobel 
Präses der Landessynode 

Das vorstehende von der Landessynode am 31.3.1996 beschlos
sene und mit staatlicher Anerkennung vom 26. Juni 1996 er
gänzte Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

Greifswald, den 16.7.1996 

Die Kirchenleitung 

Berger 
Bischof 
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Nr. 2) Ordnung der Kirchenmitgliedschaft

Pommersche Evangelische Kirche Greifsw::ild, den 16.7.199 
Das Konsistorium 
CI l!)(ß - 2/% 

Nachslehend veröffentlichen wir als Materizil die „Ordnung de 
Kirchcnmitglicclschaft" clc0T J\rnolchhainer Konl"erenz. 
Dieses stelJt einen Teil der gegenw:irtig von der Arnoldshainc 
Konferenz in Erarbeitung befindlichen Lebensordnung dar. 

1-1 arckr 
Kons i s torial pr;i s ident 

Arnoldshainer Konferenz 

Kirchenmitgliedschaft 

Artikel I Grundlegung 

Der Begriff Ki:chcnmitglicdschart weist au!" die nculcslarnenl 
liehe Bezeichnung der Christen als Glieder am Leib Christi zu 
rück. Kirche sind die in Jesus Christus verbundenen Gemeinde 
gliedcr. /\ls Gcmeinsch:1n von Personen h:·1t sie :1Uch eine recht 
liehe Gestalt. Deshalb isl die Mitgliedsch:lil in ihr ;weh recht 
lieh b1cschreibbc1r: sie wird durch die Taufe begründet und durcl 
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession gekennzeich 
nel. 

A. Das biblische Zeugnis

1. In den gebräuchlichen Bibelübersetzungen fehlt clas Wor
Kirche. Der entsprechende biblische Begriff (hebr. ,.qahal"
„cd:1h ... griech „ckklesi:i-·1 wird mit Gemeinde übcrs,'\zl. Ge
meint 1st ursprünglich eine goltesLLcnstliche Versammlung, wi:
es im 22. Psaim heißt: ..... ich will dich in der Gemeinde rüh 
mcn·· (V. 23). In gleichem Sinne bnn Paulus von der Gemeinde 
reden „Wenn 1 hr in der Gemeinde zusammc11kurnml ... " ( 1 Ku 
l l. I 8). Mitglieder der Gemeinde sind alle Christen, die sich au:
solchem Anlaß versammelt haben. Dieser Sinn von Gcmeindt
bleil,t ,1uch bestehen, wenn alle :in einem On lebenden Christcr
als Gemeinde bezeichnet werden. z.B. als „Gemeinde in Jerusa
lern" (.;,_pg 8, 1 ), ,.Gemeinde Gottes in Korinth" (2. Kor 1. l) u.a
/\ucl1 wenn Gemeinde die ges:irnlc Christenheit bezcil.'.lrnct, is
die Gesamtheit derjenigen gemeint. die an verschiedenen Orter
zu dem Versammlungen der Christen gehö:en.

2. Gemeinde wird im Neuen TesU1111enl vielfältig lhcologiscl
qualifiziert: sie ist die „Gemeinde Gottes" (l Kor 1,2), das „hei
lige Volk, das Volk cles Eigentums" (1 Petr 2,9). Damit werder.
Bezeichnungen aufgenommen, die zuvor nur der alttestamentli
chen Gemeinde galten. Daß die Gemeinde nur in Beziehung zu
Jesus Christus christliche Gemeinde ist, kommt besonders in
der Bezeichnuno der Gemeindeglieder als Glieder am Leib Chri
sti zum Ausdru;k: ,, Ihr aber seid d�r Leib Christi und jeder von
euch ein Glied" (1 Kor 12,27). Weil alle Glieder aufeinande1

. angewiesen sind und „in gleicher Weise füreinander sorgen" ( 1
Kor 12,25), sind sie in diesem Sinne Mitglieder.

3. Die Zugehörigkeit zur Gemeinde ist mit sichtbaren Kennzei
chen verbunden. Zu ihnen gehört das Bekenntnis des Glaubens
an Jesus Christus: ,,Denn wenn du mit deinem Munde bekennst,
daß Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, cla/3 ihn
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Gott von den Toten aufweckt hat, so wirst du gerettet'' (Röm 
1 Cl.9). Ein cntschciLkndcs Ken111:cichcn isl die Tau Ce, .iu 1· die 
alle Gemeindeglieder angesprochen werden können: ,,Denn wir 
sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft ... " (1 Kor 
12,13; . Röm 6.3 f.). Auch in der Teilnahme an den Gcrncin
Jcvcrsammlungcn. in denen das Abendmahl gcrc1crt, die Über
lieferung weitergegeben und die Gemeinde durch .. prophetische" 
Rede crb:rnt wird, drückt sich die Zugehörigkeit zur Gemeinde 
:1us. 

4. Wie Menschen ursprünglich Gemeindeglieder wurden, wird
mchrmai:; in der .\poslelgcsl:hichte geschildert. Nach der
Pfingstpredigt des Petrus, die den Hörenden „durchs Herz" ge
gangen war, heißt es: ,,Die nun sein Wort annahmen, ließen sich
t:1ufe11; und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitau
send Menschen" (Apg 2.41 ). Von denen. die so ,.hinzugefügt"
wurden, wird dann gesagt: .. Sie blieben aber beständig in der
Lehre der ,\poslel und in der Gemeinsch:1ft und im Brotbrerhen
und im Gebet." Dic,c Darstellung Lcigt, dal) die Gcmc1ndc
zugehörigkeit auf einer Folge von Schritten beruhte: Auf das
Hören der Christusbotschaft folgen der Glaube, die Taufe und
die gelebte Gernci11sch1il't.

13. Die geschichtliche Entwicklung

1. [n den ersten drei Jahrhunderten der Ausbreitung des Chri
stentums wird die Praxis des 0euenTestmnents fortgesetzt: Man
\\ ird Glied der Kirche aufgrund der 1\lissionsprcdigl durch die
Taufe, die am Ende einer längeren Vorbereitungszeit stehl
(Katechumenat). Die Dauer der Vorbereitungszeit sowie die Tat
�1iche. daß Kc1techumcnen ihre Taufe 1.unchmcnd aufschoben,
obwohl dies als Unsillc gerügt wurde. lühren dam, daß es ne
beneinander „Christen vor der Taufe'' und getc1ufte Christen gibt.

.-\ndererscits entwickelt sich aufgrund einer schon im ;\eucn 
Testament in Erscheinung tretenden Familien-Ethik die Sitte der 
Taufe von Christenkindern unter der Vernntwortung ihrer El
tern. Es gibt ·also in der Frül11eil ncbenein11mlcr drei ArtCII der 
Zugehörigkeit zur Kirche: Katechumenen, getaufte Kinder (ohne 
Katechumenat), getaufte Erw::ichsene. 

2. Mit der konstantinischen \Vcnde setzt eine neue Entwicklung
ein: Im Zuge der abendländischen Mission führt die Taufe von
Fiihrcrn und Fürsten zum koq,orativcn Beitritt ihres Volkes zur
Kirche.

Außerdem tritt die Erwachsenentaufe in den christlich gewor
denen Vc>1ksvcrh!inden imrncr rnchr 1.urück, w;1s 1.ur Folge hat, 
dc1ß der Katechumenat von der Taufe verschwindet. Die Kinder
taufe wird mehr und mehr die normale Form der Eingliederung 
in die'Kirche. wobei die Taufriten entsprechend angepaßt wer
den. 

3. Die Kirchen der Reformation übernehmen die überkommene
c1bendländische Prnxis. Jedoch bekommt die mit der Taufe er
worbene Kirchenmitgliedschaft neben dem universalen (Ge
taufte sind Glieder der Gesamt-Christenheit) auch einen parti
kularen Aspekt (Getaufte sind Glieder einer bekenntnis
bestimmtenTerritorialkirche). Das korporative Konzept setzt sich 
darin fort, daß die Landeskinder in der Regel der Konfession
des Landesherrn folgen.

Die Täufer erklären die Kindertaufe für ungültig mit der Be-
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gründung, weil dc1s zur Taufe gehörende persönliche Bekennt
nis damit \Crlorcn ginge. Sie beriefen sich aufTc·"tc des Neuen 
Testaments. in denen nach ihrer Auffassung die Abfolge Pre
digt - Hören - Glaube -Tc1ufe vorgegeben sei. 

DasAufklürungszeitalter nimmt dicscn:'lkLcnl teilweise ,lU f und 
bindet prnktisch die volle Kirchenmitgliedschaft an die im 
Konfirmationsgelübde zum Ausdruck kommende bewußte Wil
lcnsiiußcrung. Generell h:1t sich aber die Kindcnaurc durchge
halten. 

"1-. Als Ergebnis Linn man festhalten· Die Kindertaufe iq der 
Regelfall geworden. Die mit ihr begründete Mitgliedschc1ft zur 
Kirche leitet sich her aus der stellvertretenden Entscheidung der 
Fllcrn. Die persönliche und kirchliL'h geregelte Beitritts
entscheidung eir1Lelner, wie sie in der Anfangszeit der Kirche 
üblich war, hat aber heute wieder Bedeutung gewonnen. Diese 
Bedeutung wird zu nehmen. 

Die Taufe ist die Grundlage für die Kirchenmitgliedschaft. Dar
in sind alle Glieder der Kirche gleich Praktisch mc1chen riber 
die Kirchenrnitglieder von ihrer Mitgliedschaft g1u1;, unterschied
lichen Gebrauch. Dc1s Mitgliedsverhalten reicht von intensiver 
Teiln.ihme an Gottesdiensten und allen anderen Lebens
'.iußerungcn der Gemeinde bis hin w einer sogenannten distan
zierten Kirchenmitgliedschaft. Dazwischen liegt eine Vielfolt von 
Möglichkeiten, Kirchenmitgliedschaft wahrzunehmen und zu 
gestalten. 

5. Die Kirchenmitgliedschat't kommt neuerdings verstärkt im
curopiiischen Zusrimmcnhang in den Blick. Dabei zcigl sich z.B.
Jaß auch die nordischen Kirchen, in Llencn Stc1,1tsbürgerscl1aft
und Kirchenzugehörigkeit zumeist mit de1 Geburt erworben
werden. die Taufe zur alleinigen Grundlage der Kirchen
mitglicdsc:h,1ft bestimrnen \,ollen .

Ferner wird im europäischen Zusammenhang künftig vermehrt 
cl!irauf zu achten sein, claß für fragen der Kirchenmitgliedschart 
innerhalb Europas korrespondierende Regelungen getroffen 
werden. 

Artikel II 

Die gegenwärtige Praxis 

Die Zugehörigkeit der Christen wr n angelischcn Kirche wird 
theologisch als Glie:dschaft und juristisch als Mitgliedsch11ft de
finiert. 

1. Die Glieclschaft am Leibe Christi wird durch die Tau1·e be
gründet. Die Kirchenmitgliedschaft zu einer bestimmten Gem'.!in
de und Landeskirche richtet sich zusätzhch nJch der Konfessi
on und dem Wohnsitz.

Die Regelung des Kirchcnmitgliedschc1ftsrechts ist eine der ei
genen Angelegenheiten der Kirchen. Sie bestimmen verbindlich, 
wer zu ihnen gehört. Das Kirchenmitgliedschaftsgesetz der EKD 
regelt deshalb in einem eigenen Abschnitt den Erwerb und den 
Verlust der Kirchenmitgliedschaft. 

2. Jeder getaufte Christ gehört einer bestimmten Kirchengemein
de .in. In der Regel ist dies die örtlich zuständige Gemeinde
.(Wohnsitzgemeinde). Dieses sogenannte Parochialprinzip gilt
nicht uneingeschränkt. Bei Vorliegen bestimmterVoraussetzun-
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gen s i nd Umgemeindur n:,:en mögl ich .  Neben d e n  Ortsgemei nden 
gibt es Personcilgernei nden undAns tal tsgemei nden ,  zu denen d ie  
K i rchcnm '. tgl ic-dschc1ft h,· stchu1 k 11nn .  

J . Die Ki rc henmi tgl iedschaft ende t mi L  ForlZLif; aus dem Gcl 
tu ngshere ich  des K i rchengese tzes, d urch Übertri tt zu e iner an 
deren K i rche oder du rch K irchenz1u str i l t .  D i eser w i rd ,om staat
l i chc :1 Gc,ctzgcber d u rch Ki rchcn:wstr i tlsgcsctzc geregel t .  D u
m i t  i st uus  der S ich t  des  S taates garant ier t ,  daß n iemcind gegen 
seinen Wi l l e n  einer Rcl ig ionsgcmci nsehc1n angehörer, mu l) .  Es 
b l e i b e  aber S ;:icbe der  K i rchen ,  d;:irüher Zl1 e. ntscheiden ,  we l che  
Wi rkungen der K i rchenaus tri t t  i nnerki rchl ich hat . 

4 .  De: e i genstiind ige Regelungsberei ch des Erwerhs der K i rchen
m i tgl i ed schart umfoßl auch u ic WrcdccaufnJhmcAusg::trctcncr.
l'ii r cl i c  in clcn  L;:i n clrsk i :-chcn u nterschi ccl l iche Bestimmungen
getrof

f

en worden s i nd ,  sowie den Zuzug von Ev:rngel ischen aus
eiern . \ u s l ,1ml .

:i .  D i e  K i 1 chcnrn i Lg! iecLc l 1a t l i s t  d i e  Grundlage lü r d i e  l nan
sp ru c h n ;i h m c  k i rc h l i c h e r  D i e n s t e  u n d  !\1 i t w i rk u ng s 
mögl ichke i ten . Zu den 1örm1 ichen Rechter. gehören vor al lem 
dc1s k irch liche Wah l  recht und d ie  Ik!'tih igung zu m Palcnanll 
Mu s ter  e iner Ordnung:  Konfi rmc1tion .  Abl EKD 1 987 S. 474) . 
Zu den Pll i ch len  gehört auch .  durch :rngemesscne l i n an1ie l l e  
Rc i tr�gc 7\l f Erfü l l ung  clcr  Aufg;,bcn cl c r  K irche hcizut ragcn . 

Artikel III 

Besondere Probl eme 

Prob leme i m Bereich de; M i tg l i c,l sch:i lhrcchts c ind i n  clcr  no t
wencl igen  Verknüpfung zwi schen K i rc l;e a ls  gei s tl r cher Gemei n
:,clr :i ll U llu :il s  Rcc lmgemei nschalt angelegt . Besondere Problem
kre ise ergeben s i c h  gegenwärtig 1 11 folgenden Bere i chen : 

L Beteil igung noch nicht G etaufte1· 
G ru nd l age der G l i edschzi f't am Leibe Christi u nd dami t  der M i t
gl i euscha l l i n  der  Gemei nde i s t  d ie  T,1u fc.  Wer noch n icht  ge
tau ft i st ,  bnn deshc1 l h  noch n i ch:  im Vol l s i nn  clcr christl i chen 
Gemeinde ,r ngchören. Dabe i  kommen zwei Personenkreise in 
den B l i ck :  a) ungcuu lk K i nder, l, 1 Jugend l iche u nd Erw:1d1sc
ne ,  d ie s i ch nuf dem Weg zur Taufe betimJen .  

zi) E in ige K i rchenvnfässungen (Braunschweig / Hannover) se
hen :rn sdrück l ich vor ,  claß u ngetau fte Ki nder christ l i cher El tern 
his ;ur Re l i g inn,rnt.ind igkc i t  a ls  l< i rchcnrn i tgl icJcr ge l len oder 
best immte Rechte h ziben, ohne M itgl i eder zu sein (Baden) Die 
Arnoldsha i ner KonierenL h at s ich in erner S leJ l u ngnahme vom 
1 2 . Dezember ! 972 auf dem H i n tergrund der Di sku ssion über  
den Tau fau fsc h u b  d azu wie  folg t  geäußer t : ., Es entspricht 

- gemeink irchlicher Lehre, die noch nich t  getaufien Kinder christ
lic/1 er  Eltem der &eso 11deren  Verantwortung der Gemeinde m1-
zuem1iehle11 und s ie  an der Verkiindigwzg teilhaben zu lassen.
Dil'ses in den seelsorgerliclzcr Bereiclzfallendc Geschehen soll
te n icht  durc/1 die Beg rii1 1dw1g e ines gliedsclwftslihnlicl1e11 Sta
tus l 'erreclu/ic:ht werden. " D iese Argumente treffen we i te rh i n
zu .  Es empfi eh l t  s i c h ,  ke i nen mi tg l iedschaftsähnl ichen Status
zu begründen ,  sondern entsprechend der bad i schen R egelung
Tei l nahmeberecht igungen zu beschreiben, z .B .  d as Recht ;:iuf
Tei l nahme am gottesd iens t l ichen Leben ,  an der  kirchl ichen Un
terwe i s ung  u nd  ,rn f  Inanspruchnahme kirch l icher Einrichtungen.

b) D iesel ben Erwägungen gel ten fü r j ugend l iche oder erwach-

sene Katechumenen. Wer s icr. auf dem Weg wr Taufe befimlet ,  
kann Teilnahmerech te und I\1 i twirku ngsmögl ichkc i ten in der 
Geme i nde in v ie lni l t iger Art und Wei se crh:rl tcn .  Doch handel t 
e s  s ich h i erbei noch n icht  u m \fügl ied schaft .  

2. Form und Wirkungen d es Kirchenaustritts
1 

Wer :ius  clcr K i rche aus treten w i l l .  mun  sei ne Erk l ii rung (: 111 nc r  
i n B remen) voi ei ner s t c:at l ichen  S tel l e  (Amtsger icht ,  S tandes
Jmt) clbgcbcn ;  denn der  S taat regel t  d i e  Form des K i rchenaus
tri tts : e r  i s t  Hüter der scg .  negati ven Re l i g i on s fre ihe it D ieses 
Verfahren  stößt v iel fach auf Kri t ik .  D i e  A rno]dshai ne r Konfe
ren; h:rl .s i c h  in e i ner Ste l l ungnahme vom -1 . I\L i i  1 990 d, rl'ür 
entsch i eden , den gegenwärt i gen Rechtsws L,lfld n icht  w vcrtin
clcrn ,  i nsbcsonJcrc wei l Ll i c  an s i c h  w iinschcnswcrlc Mög l i ch
ke i t, mit den Aus t ri r ts w i : J i gen  vor ei ern Kirchcn;iu stri tt ins G e
spräch zu kommen .  1·echc l ich u nd rmch prakt i sch n ich t  erre i ch -
1, : rr i st .  I n  der  Slt.:l l ungn, rhrnc w i rd Jhcr Lugl c i ch  1·0 1 gc11clcs 1·c s t
gestel l t :  .. Der Kirche,zawtritt 1st ein scfn1:en,'iege11der Vu,;(;ang, 
de1111 es si ,ui (�<:' /au/te, c!1e s teh 1 ·011 dcr K1rc/1e trennuz. liine 
solche Trennung konn d 1e Vcrhci/irmg des F:w111gc/i111 1 1s n icht 
o ufheben, die in der Taufe sichtboren A usdruck gefunden hai
Dcshci/h h,i! die chri , 1 / i ,  !w Cu11e111dc ,,11ch die l'j/iclu, ;\ 11sge·
rre tencn nachzugehen, sie zu hesuchen, l l l i r  ihnen zu reden. sie
::,u informie ren und r!inzu.'ade11 . "

Ei n Prob l em e�g ib l  s i ch  i n · den  Flll len ,  i n  denen Aus tr i tt sw i l l i ge 
clcn Aus t ri t l  vor d er zu sL1 11d igc11 Ste l l e  m i t  ckr lrkLiru ng vcr
hi nden wol len .  s i e  wol l ten nur  m i t  b ii rgerl i chrech t l i cher Wi r
kung  aus cler K i rche aus t 1·eten und  der Ki rche a l s  G !Ju bensge
rncinschaft weiter ::ngchören .  D ie  Zu li s s i ,'.'kc i t  ,o l cher [1  k l ii
ru ngcn ha l  zu gericht l ichen Ause inm1clcrsetzu ngen gefü h rt .  ln 
,:wischcn 1 s t  i n  Lmucrgcsctzcn kb:gcstc l l l worden ,  d ,li, Zusalz
erk l tirungen u nzu l äss ig s i nd .  D i f'. s  i s t  aus  surn t l icher S icht recht 
l ich e rndeu t ig .  D ie  i n nerk i rch l i chen Wi rkungen d es K 1 rchenaus-
1, 1 i l t s  ,u bcsti rn111cn, ist S: 1c hc  der K i rchcn .  l\: 1ch cv:1ngc l i sc·hcm 
K i rc h e n re c h t b e end e t  cl e r  K i rc h e n a u s t r i t t  d i e  K i r c h c::n 
m i tg! icd schull Juch : nne1 k i rcl i l i c l r .  Es b lc ib L  aber cl 1 c  ! ·rage , w ie  
d i e  K i rche Aus,:,etrctcncn hcgegnet ,  cl i e  we i t e r  Chr i s ten b le i ben 
wol len .  Um deren Taufe wi l l en  w i rd s ich d i e  c hri s t l i che  Ge 
rnc indc  dcrAusgctrecencn hcs,.indcrs a 11 11chrncn müssc1 1 ,  s i e  e i n
l aden u nd besuchen .  K i rchl i ch e  Lebensordnu ngen und  Mu s ter-
0 rd n u n ge11  d e r  A r n o l d s h a i ner  Ko n t"e 1· e n z  l t' a gen  d c s e r  
)'emei ncl l ichen Ver zmtwortung  Rechnung ,  i n cl c rn  s i e  z . B .  i m  
Ausnah mefall e ine kirchl iche Best ;i t t ung ermög l ichen , wenn d ies 
:ius sce l sc• rger l iehen Criinden ,1 11gc1.cigt  crsc·ht in l  und  i rn l:', l i ck  
au f  d i e  S tel l ung der Verstorbenen u nd i hrer Angehörige1 1  zur  
evangel i schen K i rche vcrnntwortet werden kann .  

3. Übertritt und Wiederaufnahme Ausgetretener
In d er kirch l i chen S i tuat ion d er Gegenwart sind d ie Kirchenaus-

. tr i tte e i n  besonderes Problem. Dabei  gerät  aus  clem Bl ick .  daß
auch Ei n tri t te ,  Ü bertr i t te und  Wi ederau fnahmen A usgetretener
häufig  vorkommen .

Was d i e  Übertritte von anderen Konfess i onen i n  d ie  evzmge l i 
sche K irche anlangt ,  g i b t  e s  b i s her i n  e i n i ge n  Bundes l lindern 
Vere inbarungen zwischen clen Landesk i rchen und  and eren in der 
Arbei tsgemeinschaft Chri s t l i cher K i rchen (ACK) zusammenge
sch los senen Kirchen,  wonach  d er Übertri tt o h ne vorher igen 
Aus tri t t  ermöglicht w i rd (z. B .  Baden, Württemberg, Hannover, 
S achsen) . So l che Verei nbarungen bedü r l'en der Anerkennung  
durc h  d en  s taat l i chen Gesetzgeber. Diese En tw ick l ung i s t  zu  
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begrüßen. Bereits in der Vereinbarung AKf / VELKD / Ev. Me
lhodislische Kirche hcilll es: .. E., .101/tl' u11gc.1/rch1 H•crde11, daß 
ein \Vec/zsel der Kirchenzugehörigkeit durch Übertritt und nicht 
1·orherigen Kirchenamtritt ,weh staatlichem Recht geschieht. 
Die Kin·lzc11 11·irkc11 dum11f'hi11. daß die slaatlichcu Negc/1111grn 
de111 Rechnu11g tragen. " 

\Vas die Wiederaufnahme Ausgetretener betrifft, sieht das gel
lende Recl1l in den meisten Kirchen einAufnahmc\·crfahren vor, 
düs den Eindruck erweckt, der Schritt zum Wiedereintritt sollte 
eher erschwert als gefördert werden. Die Wiederaufnahme soll
tt· ,o gcslaltet sein, d,il.\ sie den Auflrag der Kirche erkennen 
läßt. Menschen in die Gemeinde Jesu einwladen. Wenn der mis
sionarische Auftrag gegenüber allen Kichtgetauften gilt, um 
wie\icl mehr müßte er gegenüber denen an ßedcutung gewin
nen. die getGuft, Gber Gus der Kirche ausgetreten sind. Die 
Arnoldshainer Konferenz hat mit ihren Empfehlungen vorn 3. 
April 1987 1,'\bl. EKD 1987, S. 255) den Konfereniki1:chcn nzi
hcgelcgt, den Wiedereintritt zu erleichtern und besondere War
tezeiten nicht mehr zu verlangen. 

4. Kirchensteuerpflicht als Folge der Kirchenmitgliedschaft

Allgemein bringt die l\1itgliedschaft in einer Gemeinschaft die 
Verpflichtung mit sich. deren finanzielle Lasten regelmäßig mit
zutragen. Dc1s gill ,1uch für die Kirchenrnitgliedschart. ln 
Deutschland gehört dazu die Pflicht Zllr Zahlung von Kirchen
steuern. Diese Verpflichtung wird häufig kritisiert und bildet auch 
Anliil.\ lür Kircl1cn,1u,t1·i11c. Thculogisch wird neuerdings ,ngu
mcntiert, die Kirchensteuerpfl:cht könne nicht aus der Kinder
t2,ufe abgeleitet werden. Daw bedürfe es eines Ja der Getauften. 
Dic,cr i\rgumcnlalion ist c11tgegenzuh,1llcn, daß die Kirchen
mitgliedschaft nicht erst mit dem eigenen Ja, sondern mit dci' 
Taufe beginnt. Durch sie werden Menschen in die GemeinschGrt 
der Christen aufgenommen und damit :rnch an ihren Rechten 
und Pflichten beteiligt. 

Mzmche kritisieren den Einzug der Kirchensteuern durch die 
Fin,1m'.imtcr und erblicken d<trin eine unzul;issige Staarsn:thc. 
Dieser Einwand schlzigt deshalb nicht durch, weil die Finzinz
ärnter nur im Auftrag Wtig werden. Der parallele Einzug der 
Kirchcnsleuc·r rnil der Einkomrnensslcucr isl unln wirlsch,lltli
chen und technischen Ge�ichtspunkten die praktisch beste Lö
sung. Eine selbständige kirchliche Steuenerwaltung würde weit 
hc1herc Koskn verursdchcn. Zugleich sr,rgt diese Regelung J'ür 
ein hohes fllc1ß an Steuergerechtigkeit. Es ist aber nicht ZLJ über
sehen, daß infolge der Anknüpfung der Kirchensteuer an die 
sta:Hlichc Einkommenssteuer erheblich weniger als clic !Wlftc 
der Gemeindeglieder zur Kirchensteuer hcrangcl'.ogcn werden. 
Das sich hieraus ergebende Problem der Beitragsgerechtigkeit 
könnte durch eine zusätzliche Kirchensteuererhebung in Form 
eines Kirchengeldes gemildert werden. 

Ein anderer Konfliktpunkt ist die Verwendung der Kirchensteu
ern. Manche möchten darüber aus Gewissensgründen selbst ent
scheiden. Doch ist diese Entscheidung dem einzelnen entzogen. 
Sie muß den gewählten leitenden Organen, in der Regel den 
Synoden, überlassen bleiben, weil diese die Verantwortung für 
das Ganze tragen. 

5. Beteiligung von Nichtmitgliedern

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich vor allem in den 
östlichen Gliedkirchen erhebliche Wandlungen vollzogen. Zu
gang und Zugehörigkeit wr Kirche waren unter dem Druck des 

sozialistischen Weltanschauungsstaates erschwert. Große Teile 
der Bevölkerung entfremdeten sich von L'l1risllichcn Glaubens
inhalten und Traditionen kirchlichen Lebens. Entsprechende 
Tendenzen sind auch in den westlichen Gliedkirchen - vor ;illern 
in großsllidtischcn B:1llungsgc]7ielcn - unüherschhcir. 

Gleichwohl bestätigen soziologische Erhebungen und praktische 
Erfahrungen, daß viele Menschen, die der Kirche nicht mehr .1n
gchörcn oder noch nichl aur dem Weg Lur Taurc oind, ihrer ßut
schaft und ihrer Arbeit positiv gegenüberstehen. Sie sind vielfach 
auch bereit. in Kirchengemeinden oder übergemeincllichen Ein
richtungen ,ider an Projekten milzuarhcitcn. Dcsh:tlb wird die 
Frage aufgeworfen und diskutiert, ob d;is Kirchenrnitgliedschclfts
recht diesen Personenkreis in geeignete1· Weise berücksichtigen 
L11111. ln die:,c,m Zusc1mmcnhang werden Begrifft· wie .. Anw:11l
schaft'' oder „gestufte Mitgliedschaft" genannt. 

l\1il den K,11egorien des gcgcnw:irligcn f\1itglicdsc·h,ll'tsrccht ist 
diese Frage jedoch nicht zu erfassen. Sie muß im Zusarnmenhcrng 
von Gemeindeaufbau, Gemeindepädagogik und Ernc:ucrung des 
KZltcchumcnats bedacht werden. Dc1bci gehört es in clic 
gcrneindliclic Verantwortung zu entscheiden, welche Beteiligungs
möglichkeiten noch nicht getauften Erwzichsenen eröffnet wer
den sollen. z.B. Beteiligung zin praktischen, diakonischen uncl 
gemeindlichen Aul·gc1hcn und f\1ilarhcit in gerncin,llichcn C1up
pen. Einladung und Zuspruch des Evangeliums gelten allen .\1en
schen. Die christliche Gemeinde wird deshnlb offen sein für ,tlle, 
die kommen und sich .im kirchlichen Lehen hl'.lciligcn wollen. 

Artikel IV 

Ern pfehlungen für kirchliche Neuregplungen 

Das Mitgliedschaftsrecht ist durch clas Kirchengesetz der EKD 
ühcrclic Kirchenmitgliedschaft. d,1s Kirchliche Meldewesen und 
den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder vorn 10. Novem
ber 1976 (ABI. EKD S. 389) geregelt. 

Rechtliche Neuregelungen im l:3crcich dc.s Kirchen· 
rnitgliedschaftsrecht empfehlen sich im Blick auf die Kirchcn
gemeinschnft innerholb Europzis, für den Übertl'itt sowie l'ür clie 
\\'icdcraurn,1hmc Au,gctrelencr. 

Zur Wiederaufnahme hat die Arnoldshainer Konferenz am 3. 
April 1937 Empfehlungen hcsc·hlossen. die weiter gellen und 
hier wiederholt werden (Abi. EKD 1937 S. 255) 

1. Antrag

Die WicdcrauCnahmc geschieht aufgrund eines scl1riftl1chcn 
Antrags. Eine mündliche Bitte ist ausreichend, wenn sie einem 
Mitglied des Gemeindekirchenrats (Presbyteriums o.ti.) oder 
einem Mitarbeiter der zuständigen Gemeinde gegenüber geäu
ßert wird. 

2. Zuständigkeit

( 1) Zuständig für die Wiederaufnahme sollte wie bisher schon
in den meisten Kirchen der Gemeindekirchenrat (Presbyterium
o.ä.) der Wohnsitzgemeinde des Antragstellers sein, auch dann,
wenn der Antragsteller vor seinem Kirchenaustritt einer ande
ren Kirchengemeinde angehört hat.

(2) Jede Gemeinde, jeder Pfarrer und jede kirchliche Dienststel
le sollte Formulare vorrätig haben und Anträge anabhängig von
der Zuständigkeit entgegennehmen.
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(3) Es wird empfohlen, entsprechend den örtlichen Vorausset
zungen und Möglichkeiten 1entrale Antr,1gsstcllen lll schallen.
Diese rc·ichen die Antr'.igc an die 1.usUimligc Cemeimle weitc1
Der zusthnc.lige Pfarrer nimmt die Verbindung mit dern Antrag
steller :rn f.

(4) Das Recht der Konferenzkirchen kann bestimmen, daß die
Wiedcr:1ufnahme unter hts<:mderen Voraussct1ungen bei einer
anderen :ds der Wohnsit1ge111cinde heantr:1gt \\ erden kann. In
diesem F:1l I wird der Gemcimlckirchcnrat tPrcshytcrium o.ü. J
der gewählten Gemeinde zustbndig, falls der Gemeindekirchen
rat (Presbyterium o.b.) der Wohnsitzgemeinde der Wiederauf
nahme nicht widerspricht. Der Wiederaufgenommene wird Glied
der wiederaufnehmenden Gemeinde. Die Wiederaufnahme bei
einer Cc111cinde. die nicht rnr Landeskirche des Wohnsitzes des
Antragstciicrs gehöit, ist nur möglich, wenn 1wischen den Lan
deskirchen der aufnehmenden und der Wohnsitzgemeinde eine
Vereinbarung über Umgemeindungen in besonderen Fbllen ge
schlos,en worden ist.

3. WiL•deraufnahmegespdch

Der Pl:mcr rührt mit drn1 Antragsteller ein seelsorgl'.r!ichö 
Gespräch. 

4. Teilnahme am kirchlichen Leben

Der Antragsteller wird eingeladen, am kirchlichen Leben teil
zunch111cn. 

5. Unterweisung

Wer bisher nicht in den christlichen Glauben eingeführt ist, soll 
eine kirchliche Unterweisung erhalten. An und Form der Unter
weisung werden je naeh Sirnation festgelegt. 

6. Wartneit

Einl'. l•CS()Jldcrc Wartezeit wird nicht verlangt. 

7. Vollzug
(1) Der Gemei ndeki rchenrnt (Presbyterium o. ti., entscheidet über
die Wiederaufnahme. Die Entscheidung wird dem Antragsteller
mitgctciil. Die Wiednaul·nahme wird rnil der l\litteilung wirk
sam. \lit Llcr Wiedcraufn:Ilrn1c ist die 7.ul:1ssu11g zum lleiligc11
Abemlmahl Vl'.rbunden.

(2) Die Wiederaufnahme findet ihren angemessenen Ausdruck
in der Teilnahme am Abcnc.lmahlsgottesdienst. Das Recht der
Konfcrcn1kirchen kann festlegen, d;1ß die \Vicder;1ufn;1hme in
agrnd;1rischcr Form im C<1ttcsdienst stallfindL'l.

(3) Das Recht der Konferenzkirchen regelt die Behandlung der
verwaltungsmäßigen Folgen (z.B. Eintragung in das Kirchen
buch, Weitergabe der Daten),

8. Bekanntmachung
Besondere Akte mit Publizitätswirkung (Bekanntmachung im 
Gottesdienst oder Gemeindeblatt) finden gegen den Wunsch des 
Wiederaufgenommenen nicht statt. 

ARNOLDSHAINER KONFERENZ 
Ger Vorsitzende 

gez, Bischof Dr. Demke 

Berlin, den 26. April 1996 
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Nr. 3) Ordnungen für Theologische Prüfungen mm 20. 
März 1992 in ckr Fassung vom 9. August 1996 

Pommersche b :\flgelische Kirche Greifswald, den 2G.8. l 996 
Das Konsistorium 
A 30306 - 57 /96 

Gcm'.iß � 20 121 des Kirchengcsct1cs über die Atd,ildung der 
Pfarrer und Pf:1rrcrinnen in derb :1ngclischen KirchL· der Union 
(Pfarrl'.raushildu11gsgesetz) vom 2.1 :Z. I 965 wird nachstehende 
Ordnung für theologische Prüfungen erlassen. 

Dr. Nixdorf 
Oberkonsi stori :1! r:lt 

1. Ordnung für cl:e Erste Theologische Prüfung

§ 1
Grnndlegende Bestimmungen 

1) TheologicsluLlclllrn der Pommerschcn Evangl'.lischc11 Kirche,
dil'. in den V,,rl,c1citungsdienst der Landeskirche treten miichtl'.n,
haben in der Regel Jas landeskirchlichc Examen als l. Theologi
sche Prüfung at:zulegen. Das Theologische Prüfungsamt kann in
Ausnahmen hei begründetem Antrag die Durchführung der l.
Theologischen Prüfung ganz oder teilweise dem Theologischen
Prüfungsamt einer Jndcren Glicdkirchc der EKD übertragen.

2) Die lauknden Aurgahen des Thcologischl'.n P1ii 1·ungsamtl'.s
werden vom Konsistorium wahrgenommen. Über die Zulassun
gen entscheidet eine Kommission, zu der neben dem Vorsitzen
den des Theologischen Prüfungszimtes und dem zuständigen theo
logischen Dezernenten des Konsistoriums wenigstens ein wei
teres Mitglied lks Priifungs;1mtc., �chö1·en muß.

§2
Meldung und Zulassung 

1) Die Meldungen zur l. Theologischen Prüfung h:1ben in der
Regel zum I S September, in Au,rd1mcnillcn auch zum 15. Miir1.
zu erfolgen. 7,wi,chcn den Ahg:1hclermincn dn schrilllichcn
Hausarbl'.itcn, den Klausuren uncl der abschließenden mündli
chen Prüfüng sollen in der Regel jeweils 6 Wochen liegen. Der
Termin für den Gemeindegottesdienst ist spbtestens 3 Wochen
vor Abgabe der schriftlichen Hausarbeiten mitzuteilen. Die Mit
glieder der Pnifungskornrnission sincl spfüestens 8 Wochen vor
der mündlid1rn Prüfung den K:1ndid:1ten mitzuteilc11.

2) Der Meldung sind außer dem ausgefüllten Pe1·sonalbogen
folgende Unterlagen beizufügen:

a) handschriftlicher Lebenslauf. der Auskunft geben soll über
die Lebensdaten, die Beteiligung am kirchlichen Leben und wich
tige Eindrücke während des Studiums,

b) Geburtsurkunde

c) Taufschein

d) Bescheinigung über die Konfirmation bzw. Abendmahls
zulassung,

e) Gesundheitszeugnis von einem Amtsarzt oder kirchlichen 
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Vertrauensarzt über den Gesundheitszustand und die Berufs
l;1ugl ichkcil sowie ;_•in logopädischcs Zeugnis .. \ur VcrLtngcn 
des Theologischen Prüfungsamtes ist zusätzlich das Zeugnis ei
nes vom Prüfungsamt bestimmten Vertrauensarztes vorzulegen. 

t·J Zeugnis über die al !gemeine Hochschulreife. Falls dieses nur 
eine allgemeine Erklärung über die Studienreife enthält, soll auch 
d;1s letzte Schulzeugnis b1.w. F,1chschulzeugnis eingereicht wer
den. 

Als Ersatz t'iir die Reifeprüfung gilt ;rnch ein Zeugnis über die 
Sumlcrrciiqnüfung ;1n ei11e1·Thcologische11 Fakult:it oder einer 
Kirchlichen Hochschule oder ein gleichwertiges Zeugnis. 

g i Zcugnis.se über f'1üfungrn in der hL·briiischen. griechischen 
und lateinischen Sprc1che (Hebraicum. Graecum. Latinum), so
weit diese nicht schon im Reifezeugnis nachgewiesen sind. 

hJ Stuc.Jicnbuch 

i) Ein rwch den theologischen Disziplinen geordnetes Verzeich
nis über die belegten Vorlesungen. Übungen und Semin:1rc so
w;,e der l\c1chweis über das Studium \On mindestens 6 srrach
rrcicn Semestern.

k) Nachweis über die erbrnchten Seminarleistungen und ihre
Begutachtung, und zwar

- In den Eichern Alles Testament und l\eues Testament je eine
Prosemin:uarbeit. in einem der beiden Fiicher eine Hziupt
sl·min;ir;11hc;it sowie in dem Jeweils anderen Fach ein Lcislungs
n:1chweis Jis Haupt,eminarnrbcit oder Referat oder Prüfung.

In den Fächern Kirchengeschichte uncl Systcnntischc Theolo
gie je eine Proscmi1L1rarbcit oder ein Rckr,1t oder eine Prü1ung 
in einem der beiden Fächer eine Hauptseminararbeit sowie in 
dem jeweils anderen Fach ein Leistungsnachweis ,1ls Haurt
scminar:1rbeit oder Rder:1t oder Prüfu11g. 

- In dem F,1ch Prnktische Theologie eine Proseminararbcit oder
ein Refc1al oder ci11c Prüfung sowie f'rt·digt uml Katcchl'sc.

1) Nachweis über die Teilnahme an Übungen zur Sprecherzie
hung. Falls Übungen 1.ur Sprecherziehung im Studium nicht
c1ngeboten wurden. sind sie während des Kirchlichen Vor
bereitungsdienstes nc1ehzuholen.

m) Gegebcncnfolls Zeugnisse über Vorprüfungen in einzelnen
theologischen Fächern.

n) Ein pfarramtliches Zeugnis über die Beteiligung am kirchli
chen Leben in einem vom Pfarramt verschlossenen Umschlag.
Außerdem sind Zeugnisse über die Mitwirkung im Kindergot
tesdienst, im kirchlichen Unterricht, bei der Jugendarbeit, in der
Kirchenmusik und in anderen kirchlichen Diensten erwünscht.

o) Nachweis über diakonische und andere kirchliche Praktika.
Nachzuweisen sind Praktika von insgesamt 12 Wochen, zu de
nen ein diakonisches und ein Gemeinde-Praktikum gehören
müssen.

p) Der Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Kolloquien/
Zwischenprüfungen sowie das Zeugnis der Diplomvorprüfung.
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3) Alle zur \1eldung verlangten Urkunden sind in beglaubigter
.\hschrirt e.inzurcichcn. Es kiinncn ;iuch beglaubigte Fotokopi
en eingereicht werden.

4) Mit der \1illcilun,". über die'. Zul;issung erh;1',l uer K;111didal
ZJuch ein Schreiben, Jas die Bestimmungen der Prüfungsordnung
und weitere für die Prüfung wichtige Hinweise enthält.

5 J Die Zulassung zur Prüfung kann vo11 ucr § 1, Abs;1tz 2 
gebildeten Kommission versagt oder rückgängig gemacht wer
den. Dem K8ndiclaten wird die Entscheidung mit schriftlicher 
lkgründung mitgeteilt. Bei Einspruch cnlschcidel die Kirchen
leitung. 

::j 3 

Zusammensetzung der Prüfungskommission 

1) Die Priifungskommission sull aus rninclcstcns 6 MitgliL:dcrn
crnschließlich des Vorsitzenden bestehen.

2'1 Der Vo1·sitz liegt beim BisL hof. der stcllvcnrctcndc Vorsitz 
bei einem ;1nderc11 :1-litglicd des Theologischen f'rüfungsurntes, 
cbs der Bischof dazu bestimmt. 

3) Bei de; Lrstcn TheologisL·lien Prüfung bctr;i:'l die Z,1171 der
Hochschullehrer in der Regel die milrte der �litglieder aus
schließlich des Vorsitzenden.

4) In der mündlichen Prüfung müssen bei Einzelprüfungen min
destens 2 .:Vlitglieder c1mvesend sein. Der protokol l führende Bci
silzer mu/; sachkundig sein.

5) Bei der Schlußbesprechung sollen möglichst olle, mindestens
aber sechs \1itglieclcr der Prüfungskommission ,mwesend sein.

6) Bei l\ochprüfungen in einzelnen F:illen müssen mindestens
drei Mitglieder einschlie11lich des Vorsitzenden onwesend sein.

§4

Die schriftlichen Hausarbeiten 

1) Zur htiuslichen schriftlichen Bearbeitung werden dem K,in
didaten eine wissenschaftliche Arbeit. eine Prcccligt mit ausgc
ff1hrtcr E.\cgcsc uml Mcdit:1tion und einem Enlwurf fiir den
1\bl,rnr des Gottesdienstes, sowie cmc tcemerndepiidago"ische
oder religionspädagogische Arbeit mit Darstellung und Begrün
dung der theologischen, ditLiktischcn und methodischen Über
legungen :1ufgegcbcn.

2) Die Themen für die schriftlichen Arbeiten werden vom Theo
logischen Prüfungsamt gestellt. Der Kandidat darf angeben. aus
welcher Disziplin er ein Thema erhalten möchte. Dabei kann er
einen thematischen Schwerpunkt nennen. Das Prüfungsamt
entscheidet, ob dem Wunsch stattgegeben wird.

3) Zur Anfertigung der häuslichen Arbeiten sind dem Kandida
ten insgesamt 15 Wochen Zeit zu gewähren.

4) Die Themen werden dem Kandidaten gegen Quittung zuge
stellt. Die Bearbeitungsfrist beginnt mit dem Tage der Zustel
lung. Als Abgabetag gilt das Datum des Poststempels oder wenn
die Arbeiten direkt beim Prüfungsamt abgeliefert werden, das
Datum der Quittung.
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5) Auf ein begründetes Gesuch hin kann das Prüfungsamt die
Frist für die Abgabe der häuslichen Arbeiten bis zu einem Mo
nat oder um die Dauer einer Erkrankung verlängern. Das Ge
such muß rechtzeitig vor dem lc:-,tgeset1.ten ·""blielcrungs1ermin
vorliegen. Bei Erkrankung ist ein ärztliches Attest, das den Zeit
punkt der Erkrankung und die D,1ucr clcr Arhei tsunLihigke i t i'cst
stellL beizufügen.

6) Wird eine der häuslichen Arbeiten ohne ausreichende Ent
schuldigung nicht fristgemäß <1bgeliefert, so verfüllen alle Ar
beiten. Der Kandidat erhält andere Themen. Liefen er auch clie 
neuen Arbeiten ohne <1usreichende Entschuldigung nicht frist
gemäß ab, so gill die Prutung ,ds nichL bestanden. 

7) Die Arbeiten müssen gelrcnm geheftet sein und sind milder
Schreibmaschine anzufertigen. Die Arbeiten können auch m
c1usgcclrucktem C('mputcrsatz gebunden angefertigt werden.

R) Die wissenschaftliche Arbeit soll cimchließlich Anmerkun
gen 40 Seiten nicht überschreiten. Sie ist auf DIN A 4-Seiten zu
je 36 - 40 Zeilen zu schreiben. Ein Ykrtel jeder Seite ist als
Rand ouszusparen Predigt und Katechese sollen bei gleicher
S<1ti.ordnung höchsLens je 25 Seiten umfassen.

9) Am Schluß jeder Arbeit hat der Kandidat zu versichern, daß
er die eingereichte Arbeit selbsLJndig \CrfaßL und andere c1is die
Jngegebenen Hilfsmittel nicht benutzt hat.

10) Der Kandidat hat in Gegenwart eines vom Prüfungsamt
Bcaulhagtcn einen Gemcincleg,,Ltesdicnst zu h,1lten. Hierbei isl
die Prüfungspredigt zu verwenden.

11) Die Noten der schriftlichen Arbeiten müssen vor der münd
lichen Prüfung vorliegen.

i 2) .Jede schriftliche Prüfungsarbeit wird von zwei .'vlitgliedern 
des Theologischen Prüfungsamles begulachtct. 
Stimmt die Beurteilung der beiden Zensuren nicht überein und 
ist ein EinvcrnelHnen unter diesen nicht zu erzielen, so ist die 
Entscheidung durch den Vorsitzenden oder seinen Vertreter im 
Rahmen clcr gegebenen Zensure11 zu 11 dTen. 

l) Der Kandidat hJt 3 Klausuren zu schreiben, bei denen Aufga
ben aus den Fächern Altes Test:irnent, Neues Testament. Kir
chengeschichte, Dogmatik oder Ethik gestellt werden. Das Fach.
in dem der Kandidat clie wissenschanlichc Hausarbeit geschrie
ben hat, bleibt jeweils unberücksichtigt. Wenn die Hausarbeit
im Fach Praktische Theologie oder Religionspädagogik geschrie
ben wurde, kann der Kandidat schriftlich mitteilen, in welchen
3 Fächern er Klausuren schreiben wilL

2) Die Klausuren in den biblischen Fächern sollen eine Übersetzung 
enthalten. In den Klausuren der Fächer Kirchengeschichte und Sy
stematische Theologie kann die Übersetzung eines lateinischen Tex
tes aufgegeben werden. Die Benutzung von Lexika ist gestattet. 

3) Zwei Themen werden jeweils zur Auswahl gestellt.

4) Die Klausuren werden vor der mündlichen Prüfung geschrieben. 

5) Jede Klausur dauert drei Stunden. Diese Frist darf nicht über-

schritten werden. 

6) § 4 Absotz 12 gilt entsprechend.

§ 6

Mündliche Prüfung 
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1) Bei der mündlichen Prüfung werden folgende P,\cher gepnifl:
a) Altes Testament
b) '.\eues Testament
c) Kirchen- und DogmengeschichLe
d) Dogmatik
e) Ethik
0 Philosophie
g) Praktische Theologie
h) Bibelkunde
1) Cemeinde- und Religions17Ziclagog-ik

2) Im einzelnen wird in dic,en Füchern _c'.e\'ordcrt:
zu a) b) In den Fächern Altes Testament und '.\eues Testament
dc1s Lesen und Übersetzen clcs Urtextes, Exegese, Kenntnis der
Einleitungsfragen, der Geschichte Israels und des neulestament
lichen Zeitalters und der biblischen Theologie.

zu c) In dem Fach Kirchen- und Dogmengeschichte ein Über
blick über ihren gesamten Yerlaul und genauere Kenntnisse in 
zwei Gebieten. 

zu d) e) In den Fächern Dogrnotik und Ethik Kenntnis der grund
legenden Probleme und Begriffe, der wichtigsten theologischen 
Richtungen und ihres Zusammenhanges mit philosophischen 
Strhmungen. 

zu f) Tn dem Fach Philosorhie Grundkenntnisse über die Ge
schichte der Philosophie, insbesondere über clie antike Philoso
phie und die Philosophie seit Descartes sowie vertiefte Kennt
nisse in 2 Selm erpunktbereichen. Letztere können ein Haupt
werk eines Klassikers der Philosophie oder ein wichtiges Pro
blem aus der GL·schichle der Philosophie sein. 

zu g) In dem F,1eh Pr,1ktische Theologie Grundkenntnisse in 
Homiletik, Seelsorge/Diakenie, Liturgik sowie Rechts- und 
S01.ialgeslalt der Kirche. 

zu h) In eiern F<1ch Bibelkunde Kenntnis ckrAnordnung der bibli
schen Bücher und ihres Inhaltes. Außerdem wörtliche Kenntnis 
von mindestens zwei Psalmen, zwei grögeren Stücken des Neuen 
'lhtamems und wichtigen Einzelstellen der Bibel im Lulhertext. 

zu i) Im Fach Gemeinde- und Religionspädagogik Grundkennt
nisse in der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
sowie der Religionspädagogik. 

Der Kandidat kann für alle Fächer jeweils ein Vertiefungsgebiet 
nennen.· 

3) Die Prüfungszeit soll für jeden Kandidaten bei den Fächern
mit Übersetzung je 25 Minuten, bei den übrigen Fächern je 20
Minuten betragen.

4) Über die mündliche Prüfung jedes Kandidaten ist Protokoll
zu führen, das von dem Prüfenden und dem Protokollanten zu
unterschreiben ist.
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5) Im Protokoll ist die Note festzuhalten, die in jedem einzelnen
l·'ztll im /\mchluß an die Prüfung festzusetzen ist,

6) Die mündliche Prüfung ist nicht öffentlich. Mit Einverstbnd
nis des Prütlings können bei der Ersten Theologischen Pr(itung
Studierende nach dem achten Semester als Zuhörer bei der münd
lichen Prüfung je ein Mal zugelassen werden. Die Zahl der Zu
hiircr darf nicht griißcr sein als die Zahl der am Prüfungs\·or
gang beteiligten Personen.
Die Zulassung als Zuhörer muß beim Vorsitzenden des Theolo
gischen Prüfungsamtes spbtcstcns zwei \Vochcn vor Beginn der
mündlichen Prüfung schrirtlich beantrngt werden. Ein Zuhörer
kJnn ausgeschlossen werden. wenn durch seineAnwesenheit die
Prüfung beeinträchtigt wird.

§7
Rücktritt rnn der Prüfung 

1) Ein Rücktritt von der Prüfung ohne Genehmigung ist nur bis
zum Beginn der mündlichen Prüfung statthJft.

2) Bei nicht ausreichenden Leistungen in den schriftlichen Ar
beiten soll der Vorsitzende des Prüfunc.;samtes oder sein Vertre
ter dem Kandidaten vor dem Beginn �lcr mündlichen Prüfung
dringend zum Rücktritt raten.

3) Als Rücktritt giit :weh das Fernbleiben des Kandidaten von
Lien Klausuren oder der mündlichen Prüfung, ohne daß ;iusrci
chende Gründe vorliegen.

4) In den l·:illcn des R(icktritts nach Absatz 1 - J gilt die Prüfung
als nicht abgelegt und die Zulassung zur Prüfung bleibt beste
hen, falls sich der Kandidat der nächsten für ihn festgesetzten
Priil'ung unterzieht.

5) Während der mündlichen Prüfung bnn der Kandidat späte
stens nach 4 Einzelrrlifungcn mit Zustimmung oder nuf Rat des
Vorsitzenden zurücf;trctcn. Die Prüfung gilt dann als „nicht ab
geschlossen", wenn sich der Kandidat der nächsten für ihn fest
gesetzten mündlichen Prüfung unterzieht. Schriftliche Leistun
gen, die nicht mindestens mit „ausreichend" bewertet worden
sind, und die gesamte mündliche Prüfung müssen wiederholt
werden.

6) Tritt der Kandidat während der mündlichen Prüfung ohne
Genehmigung des Vorsitzenden zurück, so gilt die Prüfung als
, nicht best:rndcn".

7) Bei zweinrnligem Rücktritt, auch wenn er mit Genehmigung
oder auf Rat des Vorsitzenden erfolgt ist, gilt die Prüfung als
,,nicht bestanden".

§8
Ausschluf1 von der Prüfung 

1) Die Prüfung wird als nicht bestanden erklärt, wenn der Kan
didat benutzte Hilfsmittel in Täuschungsabsicht nicht angibt,
unerlaubte Hilfsmittel benutzt oder sonst in irgendeiner Weise
zu täuschen versucht.

2) Eine vorläufige Entscheidung trifft der Vorsitzende des
Prüfungsamtes oder sein Vertreter. Die endgültige Entscheidung
trifft die Prüfungskommission.
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Der Kandidnt konn gegen diese Entscheidung beim 
Widcrspruchsausschuß gem:ill S 25 /\bs. 2 Ein,pruch erheben. 
Dieser entscheidet endgültig. 

J) Die Prüi"ungskommission bestimmt. 1varrn sich der Kandidat
erneut zur Prüfung melden darf.
Die Prüfung kann frühestens nach 6 Monaten erfolgen.

S 9 
Beurteilungsverfahren 

] ) Im J\nschlul.l an die mündliche Prüfung entscheidet die Prü
fungskommission über das Gesamtergebnis der Prüfung. 

2J Die Prüfungskommission entscheidet in Zwcit'elsUillcn durch 
Abstimmung. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 

3) Über die Verhandlung ist eine Niederschrift anzufertigen, in
der die Bewertung der schriftlichen Arbeiten, der mündlichen
Prüfung in den einLclncn 'Eichern sowie das Gesamtergebnis
und sonstige Entscheidungen der Prüfungskommission enthal
ten sein müssen. Sie ist vom Vorsitzenden der Prüfungskom
mission und seinem Vertreter zu unterschreiben.

4) Zur Beurteilung der Einzelleistungen in den schriftlichen so
wie mündlichen Prüfungen werden folgende Noten festgesetzt:

1 = sehr gut= eine hervorragende Leistung 
2 =gut= eine Leistung, die erheblich über den durchschnittli
chen /\nrorderungen liegt 
3 =befriedigend= eine Leistung, die durchschnittlichen Anfor
derungen entspricht 
4 �0 ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Miingel noch 
den Anforderungen genügt 
S = nicht ausreichend = eine Leistung. die wegen erheblicher 
i\Hingel den Anforderungen nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Bewertung der Einzelleistungen können 
Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen 
l\oten um O.J gebildet werden. 
Die Noten lauten: 
Bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 
bei einem Durchschnitt von I .G his ein.schließlich 2,5 = :c'ul: 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = beL'ie
digend; 
bei einem Durchschnitt von 3.(, bis einschließlich 4.0 = :iusrci
chend; 
bei einem Durchschnitt ab 4, 1 = nicht ausreichend. Die :,.,ioten 
0,7, 4,3 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 

5) Zur Beurteilung des Gesamtergebnisses werden folgende
Noten festgesetzt:
1 = sehr gut bestanden
2 = gut bestanden
3 = befriedigend bestanden
4 = bestanden
5 = nicht bestanden

6) In dem Zeugnis über die Prüfung sind die Noten in den Ein
zel-Prüfungen und das Gesamtergebnis festzuhalten. Dem Kan
didaten soll Gelegenheit gegeben werden, sich über die Beurtei
lung seiner schriftlichen Arbeiten ausführlicher zu unterrichten.
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§ 10
Gesamtergehnis 
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1) Die Prülung ist bcstc1nden. wenn c1lle Ergebnisse der schriftlichen
Arbeiten und mündlichen Prüfungen mindestens „c1usreichend sind. 

2) Eine nicht ausreichende i\ote in den Klc1usuren oder den Einzel
leistungen der mündlichen Pr[ifung kann durch amlcrc mindestens
befriedigend hcwcilcte Leistungen innerhaH, des flcichcn Faches
ausgeglichen werden. Bei mehr als vier mit „nicht ausreichend"
bewerteten Einzelleistungen ist auch bei bestehendem Ausgleich
des jeweils gleichen Faches die Prüfung nicht bestanden.

3) Wird die wissenschaftliche Hausarbeit mit der Note „nicht
ausreichend" beurteilt. s,, ist die Arbeit zu \1icdcrholcn. Ergir,t
eine z11 ci lc wisscnschaltlichc 11,rns,nbcll 11 icclcrum die f\ule 
,,nicht ausreichend", so g;lt die Prüfung als „nicht bestanden".

4) Kann die Note „nicht ausreichend" in einem oder zwei Fä
chern nicht ausgeglichen werden, so gilt die Prüfung als „nicht
abgeschl,,ssen". In den betreffenden hichcrn muß eine N,1ch
prii fi1ng sl ,1lt li nclen.

5) Bei clcr Fertigstellung cles Gesamtergebnisses soll ,weh der
Gesarnleindruck von der Leistung des Kandicl:-nen berücksich
tigt werden.

6) Zur Fc\lstellung des Cic·samtcrgchni,scs 1:L11lt die Wissen
schaftliche Hausarbeit doppelt.

§ 11

1) Eine t\'achprüfung soll frühestens 3 \lon,\fC, spiitestcns 6
Mon,\tc ruch der vorangcg,111gcncn Prülung st.ittlindcn.

2) Sie umfaßt in der Regel eine Klausur und eine mündliche
Prüfung in dem jeweiligen Fach.jedoch in Bibelkunde und Phi
losophie nur eine mündliche Prüfung.

3) Bei dn Nachprülun:_c 1,crdcn die erteilten Noten mit dem
Vermerk .J\'achpriilung·· 1crsehcn. Bei einer :'-Jachprülung karrn
dasjeweilige Fc1ch nicht bcs,cr als „c1usreichcnd" bewertet wer
den.

4) Besteht der Kandidm :-weh die Nachprüfung nicht, so ent
scheidet die Prüfungskommission darühcr. oh die gam.e PrU
fung ,ils „nichl bestanden· erkliirt wird oder ol, der Kandid,\t die
N,1chpriHung noch cinm::il wicclcrholcn dar!.

§ 12
Wiederholung der ganzen Prüfung 

1) Den Termin für die Wiederholung einer nicht bestandenen
Prüfung, die nicht früher als ein halbes Jahr und nicht später als
2 Jahre nach der vorangegangenen Prüfung liegen soll (vgl.§ 6
Abs. 5 Pfarrer-Ausbildungsgesetz), bestimmt das Prüfungsamt.

2) Bei häuslichen schriftlichen Arbeiten, die mindestens die Note
„ausreichend" erhalten haben, kann das Prüfungsamt von einer
Wiederholung absehen.

3) Sonst gelten für die Wiederholung der Prüfung alle für die
Erste Theologische Prüfung getroffenen Bestimmungen.
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§ 13
Prüfung in den Fiil:hern Bihelkunde und Philosophie nach 

� S Pfarrer-Aushildungsgesetz 

!) Die Meldung für eine vorausgenommene Prüfung in den Fä
chern Bibelkunde und Philosophie isl an das Prüfungsamt der 
zuständigen Gliedkirche zu richten. 

2) Mil der Zul.1ssung zu diesen Pnilungcn isl die ZuL1.ss11ng zur
Ersten Theologischen Prüfung noch nicht vollzogen.

3) In dem Fach Bibelkunde wird im einzelnen geprüft. Kenntnis
der Anordnung der biblischen Bücher und ihres Inhaltes.
/\ulkrdcm wc\rtlichc Kenntnis von mindestens 2 Ps;1lmcn. 2 grö-
1.\cren Stücken clc:, NcucnTcslamcnts und wichtigen Eirvelstcllcn
der Bihcl im Luthcrtcxl.

4) In dem Fach Philosophie wird im einzelnen geprot't: Grund
kenntnisse über die Geschichte der Philosophie, insbesondere
über die antike Philosophie und die Philosophie seil Descartes
sowie vertiefte Kenntnisse in 2 Sc·hwcrpunktbcreichrn. Lcl1,
tcrc kiinnen ein Hauptwc:rk eines KL\ssikcrs der Plii 1 osophic
oder ein wichliges Problem aus cler Geschichte der Philoso
phie sein.

5) Wer eine solche Prüfung im Laufe seines Studiurn bestanden
hat. wird in der ErstenThctllogischcn Prülung in dem bl'lrciTcn
dcn Fach nicht mehr gcpriift.
Die erzielten :\utcn werden in d,is Zeugnis über die Erste Theo
logische Prüfung übernommen.

§ 14
Kolloquium nach§ 6 Ahs. 8 des 

l'farrer-Aushild ungsgesetzes 

1) Ein Kandiclat. der eineAbschlußprüfung an einer e,·,1ngelisch
theologischen Fakultät abgelegt hat. kann die Aufnahme in den
Kirchlichen Vorbereitungsdienst beantragen. Die Enlscheidung
über diesen Antrag wird von dem Ergebnis eines Kolloquiums
abhiingig gem,1cht.

2) Für das Kolloquium wird clurch d,\s Theologische Prüfungs
amt eine Kornmission aus mindestens 3 Mitgliedern gebildet.

3) Die Meldung zum Kolloquium erfolgt nach den Bestimmun
gen 1\ir die Erste Theologische Priii'ung und 1.11 einem vom
Prülungsamt tcstgdegtcnTcrmi11. ,\ulkrdcm müssen ,L1s Zeug
nis der i\bsct1lul.\11rüfung in /\bsch1i!l und die dalür ,1ngcfcr1ig
ten schrirtlichen Arbeiten in einer Durchschrift vorgelegt wer
den.

4) Die Kommission für das Kolloquium entscheidet auf Grund
der Unterlagen.

a) ob der Kandidat zum Kolloqiurn zugelassen wird,

b) ob Fächer gesondert zu prüfen sind, die in der mündlichen
Prüfung der Abschlußprüfung nicht der Ordnung für die Erste
Theologische Prüfung entsprechend berücksichtigt worden sind
(z.B. Bibelkunde, Philosophie, Kirchengeschichte),

c) welche schriftlichen Arbeiten gegebenenfal 1s zusätzlich an
gefertigt werden müssen.
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5) Eine Predigt ist in einem Gemeindegottesdienst in Anwesen
heit eines t'v1itgliecb der Prü t'ungskommission oder eine., vom
Prüfungsamt Beaulüagten zu hallen.

G) Das Kolloquium umfaßt ,1ußcr den \Oll der Kommission rcst
gesclzten linzelfachern (vgl. Abs. 4 b) ein Sachgespräch, in dem
festgestellt werden soll, ob der Kandidat geeignet erscheint, in
den Vorbereitungsdienst der Kirche aufgenommen zu werden.
D,1bci sol lcn biblis,:he Texte in Ursprache vorgelegt und mehre
re theologische H,wptdisziplinen berücksichtigt werden. Das
Sachgespräch sollte für jeden Kandidaten etwa 45 Minuten dau
ern.

7) Über den Verlauf des Kolloquiums wird ein Protokoll ,mge
lcrtigt, in dem auch die Empfehlung der Kommission über die
Aurnahme in den Vorbereitungsdienst enthalten ist.

8) Erweisl das Kolloquium. lfaß der Kandidat den Vorausset
wngen !'ü r eine Ü bernahmc in den kirchlichen Vorberc 1ltrngs
dienst nicht voll entspricht, so knnn er sich t·rühestens nach ei
nem Vierteljahr erneut zum Kolloquium melden. Die Kommis
sion k,rnn ihm die L:rfüllun;2 bcstirnmlcr Aurgaben auferlegen.

2. Ordnung für die Zweite Theologische Prüfung

§ 15
:\Ieldung und Zulassung 

1 J Die tvlc!dung zur Zweiten Thcologi,chcn Prüfung hal beim 
Prüfungsamt zu den \Om Prüfungsamt jeweils festgesetzten Ter
minen 111 erfolgen. 

2) Der tvleldung sind beizufügen

,1 ! eine F1g,inzung des Lebenslaufes :,eil der l:r,len 'fhcnlogi
schen Prüfung mil einem ausführlichen Bericht über die theolo
gische Weiternrbeit, die Erfahrungen und Erkenntnisse wbhrend 
des Vorbneilungsclic:nsles. 

b) das Diensttagebuch, d::is der K::indidat während des Vor
hcreilungsdienstcs w führen hal,

c) die Mitteilung, welche lebende Fremdsprache gelernt worden
ist und in welchem Grade sie beherrscht wird,

d) ein ergänzendes Gesundheitszeugnis von dem vom Prüfungs
Jmt zu benennenden Vertrauensarzt.
D;1s erg:inzcndc Ccsundheitszcugnis l11auchl nur hei J\ni'orcle
rung durch das Prüfungsc1mt eingereicht zu werden. Das
Prüfungsamt kann dabei auch ein amtsärztliches Gesundheits
zeugnis anerkennen.

e) Gegebenenfalls die Angabe, aus welcher theologischen Disziplin 
das Thema für die wissenschaftliche Hausarbeit gewünscht wird. 

f) Ein Auszug aus dem Zentralregister (polizeiliches Führungs
zeugnis).

g) Ein Bericht über die Tätigkeiten während des Vorbereitungs
dienstes, nach den Gebieten der mündlichen Prüfung geordnet,
kann eingereicht werden. Dieser Bericht sollte bei der mündli
chen Prüfung durch die Mitglieder der Prüfungskommission
berücksichtigt werden.
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3) Die Zul::issung zur Prüfung erfolgt auf Grund der eingereich
len Unterlagen und der fkrichte, die cler Leiter des Cemcincle
\ikariats, des Katechetischen Praktikums und des Preciigerse-·
minars bzw. der Leiter einer Sonderausbildung über die Leistun
gen des Kancliclaten im Vorbcreitungsdiensl er'1:1ttct haben.

4) Falls dJs Prüfungsamt die Absolvierung einzelner mündlicher
Prüfungen vor der mündlichen,,',,bschlußp1i.ifung zuläßt. erfolgt eine
r,,rmlose i'.!cldung 1.u den vorn Prüfungsamt feslgcsctzlcn Tern1i.
nen. Die darauthin Jusgesprochene Zulassung gilt nur vorläufig
und ersetzt die in Abschnitt I und 2 getorderte Meldung nicht.

5) Für die Zulassung gilt im übrigen � 2 Absatz 4 bis 5 entspre
chend.

6J Für die Ausarbeitung der schriftlichen Arbeiten und zur Vor
bereitung auf die mündliche Prüfung wird dem Kandiclziten ein 
Studienurlaub gcw:ihrt. Die Vik,1rsbc1ügc werden in dic•'cr Zeit 
weiter gcz;1hl t 

§16

Zusammensetzung der Pdifungskon1rnission 

Bei der Zweiten Theologischen Prüfung wirken in der Regel 
rnimlestrns zwei Huchschuilchrer ,tls Mitgliedc1· mit. 
Für die Zusammensetzung und Leitung der Prüfungskommissi
on gilt § 3 entsprechend. 

H7 

Die schriftlichen Hausarbeiten 

1) Zur li:iuslichcn �chrirtlichcn l3carbeitung 11 erden dc:n K,rn
didaten eine wissenschaftliche Arbeit, eine Predigt und eine
Katechese oder religionspädzigogische Arbeit aufgegeben.

2) Die Themen für die schriftlichen Arbeiten werden vom Theo
logischen PrüfungsJmt gestellt. Das Thema der wissensch:iftli
chen 11.ius,irheit sc,Jl in de, Regel eine· !ür die Kirche gcgcnwiir
Lig wichtige Frage betreffen. Der Kandidat dzirf zingeben, aus
welcher Disziplin er ein Thema erhalten möchte. Der Wunsch
isl zu begründen. D:•,s Prüfungsamt entscheidet. ob dem Wun
sche statlgcgcben wird.

3) Zur Anfertigung der hiiuslichcn J\rbcitcn sind dem K,,ndida •
lcn bis zu drei Monaten Zci l zu gewi1hrcn.

4) Für die Zustellung, die ,,',,ngabe der Arbeite11, sowie deren
ßeurleilung gilt� Cf Abs 4- 1J. 11-\2 cnlsprechcnd.

5) Der Kandidat hat in Gegenwart eines Mitgliedes des Prüfungs
amtes einen Gemeindegottesdienst und eine Katechese oder
Religionsunterrichtseinheit zu hzilten. Hierbei sind die Prüfungs
arbeiten zu verwenden. Nach dem Gottesdienst hnt ein Nach
gespräch stattzufinden, zu eiern auch die Gemeindeglieder ein
geladen werden können. Vikare/innen, die im Vorbereitungs
dienst der Landeskirche stehen, können die Katechese bereits
am Ende des katechetischen Vikariats vorlegen und halten, Eben
so kann eine religionspäclagogische Arbeit am Ende des
Schulpraktikums vorgelegt und in einer Unten-ichtsstunde durch
geführt werden.

6) Eine von einer Theologischen Fakultät angenommene
Promotionsarbeit oder eine angenommene Arbeit für die kirch-
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liehe Qualifikationsprüfung kann als häusliche wissenschaftli
che Arbeit anerkannt werden. Entsprechendes gilt für während 
der Vikariats- und Predigerseminarzeit angefertigte größere theo
logische Arbeiten. 

7) In begründeten Ausnahmefällen kann das Konsistorium die
Anfertigung einzelner Hausarbeiten für die Zeit nach der münd
lichen Prüfung genehmigen. In solchen Fällen erfolgt die Fest
stellung des Gesamtergebnisses durch den Vorsitzenden des
Prüfungsamtes unter Beteiligung des Kollegiums des Konsisto
riums.

§ 18
Klausuren 

1) Der Kandidat hat 2 Klausuren zu schreiben, von denen die
eine ein systematisch-praktisches und die andere ein biblisch
praktisches Thema behandeln soll.

2) Zwei Themen werden jeweils zur Auswahl gestellt.

3) Texte und Lexib können zur Verfügung gestellt werden.

4) Die Klausuren werden vor der mündlichen Prüfung geschrie
ben.

5) Jede Klausur dauert 3 Stunden. Diese Frist kann verlängert
werden, wenn im Rahmen der Klausur eine Übersetzung gefor
dert wird.

6) Für die Beurteilung der schriftlichen Prüfungsaufgaben gilt§
4 Abs. 12 entsprechend.

§ 19
Mündliche Prüfung 

1) Die mündliche Prüfung dient dem Ziel, theologische Kennt
nisse und Fähigkeiten zu den im Vikariat gemachten Erfahrun
gen in Beziehung setzen zu können.
In der mündlichen Prüfung werden folgende Gebiete geprüft:
a) Biblische Überlieferung unter den Bedingungen kirchlichen
Handelns (Altes Testament, Neues Testament)
b) Gottesdienstgestaltung, Predigt, Kasualien
c) Seelsorge und Beratung, Gesprächsleitung/ Kommunikati
on, Felder diakonischen Handelns
d) Kirchliche Bildungsarbeit in Gemeinde und Schule
e) Kenntnis und Beurteilung gegenwärtig praxisrelevanter dog
matischer und ethischer Fragen
f) Gemeindeleitung, kirchliche Organisation und Kirchenrecht
sowie Kenntnis wichtiger staatlicher Gesetze und Verordnun
gen
g) Kenntnis der Lutherbibel sowie des Kleinen Katechismus und
wichtiger Gesangbuchlieder.

2) In den Fächern, die schon in der Ersten Theologischen Prü
fung berücksichtigt worden sind, soll vor allem die Fähigkeit
des Kandidaten geprüft werden, seine wissenschaftlichen Ein
sichten und praktischen Erfahrungen im Dienst der Kirche in
Verantwortung vor dem Worte Gottes anzuwenden.

3) Die Prüfungszeit für jeden Kandidaten beträgt 20 Minuten,
im Fach Biblische Überlieferung 25 Minuten. Im Fach Bibli
sche Überlieferung ist ein Text aus dem Alten oder Neuen Te-
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stament zu übersetzen. Dabei ist alternativ zur biblisch-prakti
schen Klausur zu verfahren. 

4) Die mündliche Prüfung in einzelnen Fächern kann zu mehre
re Fächer umfassenden Gesprächsgängen zusammengefaßt wer
den, bei denen die einzelnen Fächer aber ausreichend berück
sichtigt und gesondert beurteilt werden sollen.

5) Über Protokoll und Noten für die Beurteilung gilt§ 6 Abs. 4-
5 entsprechend.

6) Die mündliche Prüfung ist nicht öffentlich. Mit Einverständ
nis des Prüflings können bei der Zweiten Theologischen Prü
fung Vikare nach dem ersten Ausbildungsjahr als Zuhörer bei
der mündlichen Prüfung je einmal zugelassen werden. Die Zahl
der Zuhörer darf nicht größer sein als die Zahl der am Prüfungs
vorgang beteiligten Personen.
Die Zulassung als Zuhörer muß beim Vorsitzenden des Theolo
gischen Prüfungsamtes sptitestens zwei Wochen vor Beginn der
mündlichen Prüfung schriftlich beantragt werden.
Ein Zuhörer kann ausgeschlossen werden, wenn durch seine
Anwesenheit die Prüfung beeinträchtigt wird.

§ 2\l

Rücktritt und Ausschluß von der Prüfung 

Es gelten § 7 Abs. 1-7 und·§ 8 Abs. 1-3 entsp1-echrnd. 

§ 21
Beurteilungsverfahren 

Es gilt§ 9 Abs. 1-6 entsprechend. 

§ 22

Gesamtergebnis 

1) Bei der Feststellung des Gesamtergebnisses sollen die Gut
achten der Ausbildungsleiter im Vorbereitungsdienst sowie der
Eindruck, den der von dem Kandid.-iten gehaltene Gottesdienst
und die Katechese oder Religionsunterrichtseinheit gem.-icht
haben, berücksichtigt werden. Außerdem sollen seine theologi
sche Erkenntnis und Urteilsfähigkeit gewürdigt werden.

2) Die Prüfung ist bestanden, wenn die wissenschaftliche Haus
arbeit, die Predigt und die Katechese oder religionspädagogische
Arbeit sowie die Leistung in jedem der mündlichen Prüfungs
fächer mindestens ausreichend ist.

3) Eine nicht ausreichende Leistung in der biblisch-praktischen
Klausur kann durch eine befriedigend bewertete Leistung im
mündlichen Prüfungsfach „Biblische Überlieferung ... ", eine
nicht ausreichende Leistung in der systematisch-praktischen
Klausur durch eine befriedigend bewertete Leistung im mündli
chen Prüfungsfach „Kenntnis und Beurteilung ... dogmatischer
und ethischer Fragen" ausgeglichen werden.

4) Wird eine der schriftlichen Hausarbeiten mit der Note „nicht
ausreichend" beurteilt, so ist diese zu wiederholen.

5) Kann die Note „nicht ausreichend" in einem oder zwei Fti
chern nicht ausgeglichen werden, so gilt die Prüfung als nicht
abgeschlossen. In den betreffenden Fächern muß eine Nachprü
fung stattfinden.



h) Wenn in dc11 Einzelnoten zwci111;1I die Note „nicht ausrei
chend"' c1uftritt. so kann die Gesc1mtnote der Prüfung nur ,,be
standen" buten. aud1 wenn eine nicht ,1usreiche:1de Note inner
halb des gleichen F:1chcs m1sgeglichen ist.

;) Es gilt :i 10 Absatz 5 und 6 entsprechend. 

§ 23
Die Nachprüfung 

1) E111e Nachprüfung soll fruhc,tcn, 2 Monate, sp,nestcns ()
:Vlom1te nach cler vorangegangenen Prüfung statrfindrn.

2) Sie' umfaßt die F\cher, in denen sich eine ungenügende Lei
stung. die nicht ausgeglichen werden konnte. ergeben h3t und
besteht i11 der Regel aus einer Klausur und einer mündlichen
Prüfung.

_:1) Bei dc1 N:1chrriifung werden ,lie erteilten J\Otcn mit dem 
Vermerk „Nachprüfung" versehen. Bei einer Nachprüfung kann 
Jas _jeweilige l-;1ch nicht besser ais ,,ausreichend" bewertet wer
den. 

-l) Gesteht de1 Kan,lid:1t auch die Nachpr,ifung nicht. sc, ent
scheidet die P:·üfungskommission dm-über. ob die Prüfung c1ls 
.. nicht bcsland:n" crkL\n wird oder oll der Kandidat die N;1ch
rrüfung noch einmal wiederholen cbrf 

§ 24
Wiederholung der gamen Prüfung 

Es :,i:ilt � 12 cntsrrcC'hcncl 

� 2.S 
Widerspruch 

! ) Gegen Ergchnis,c dcr- Prüfung kann der Prüfling innerhalb
von 2 Wochen nach Bekanntgabe der Noten schriCtlich bei dem
Vorsitzenden cks Theologischen Prüfungs;1rntcs Widerspruch
erheben. Der Widerspruch ist nur zuhissig, wenn Rechtsverstöße
geltend gemacht werden, die das Ges:1mtergebnis der Prüfung
bestimmt lnbcn.

2) l1bc1 den Widerspruch entscheidet unverzüglich t:in
Wiclerspruchsziusschuß von fünf Mitglic,lern, den die Kirchen
leitung Jfü die Zeit der Geltung dieser Ordnung aus dem Mit
,,]icdcrn cics Theologischen Prüfungsamlcs beruft.
Ein '.\litglied muß rechtskundig sein.

3) Gegen die Entscheidung des Widerspruchsausschusses kann
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung die
Kir'chenleitung angerufen werden. Die Kirchenleitung entschei
det endgültig.

§ 26
Schlußhestimmungen 

Die in diesen Ordnungen verwendeten Personenbezeichnungen 
gelten für Männer und Frauen. 

§ 27

Die staatliche Regelung über die Prüfungsvergünstigungen für 
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Schwcrbchindntc gi't in dnjcweiiigen Fassung lur beide theo
logische Prüfungen entsprechend. 

Diese Ordnungen trc1en ;1m 1. Januar l ')97 in Kr:1rt. Zum glei
chen Zeitpunkt werden die Ordnungen für Theologische Prü
fungen vorn 31.7.1992 (Abl. Greifswald Nr. 8/9 2J aul'>er Kraft 
gcsct7t. 

l,reihwalcl, der 9. ,\ugusl l9CJ6 

Die hirchenleitJng 
der Pom1T,crsch2n Ev:1ngclischcn Kirche 

Hcrgcr 
R ischof 

Ausführungslwstimmungcn zu den „Ordnungen für Theo
logische Prüfungen vom 9.8.1996" 

Die \!eld11ngc11 zur 1. Thcol,1gischcn P1iifung lnhc11 illl h1hr 
1997 zum 15. März zu erfolgen. 

Der N:1clrneis iihcr Liie Diplomvorprüfu 1g ist nur ,Linn crfo1dcr
lich, -.venn die fzichprüfungsordnung für Jen Studiengang Theolo
gie an der E:rnsl-Moritz-Amdt-Universitllt Greilsw,ild bei lrrnw1tri
kubtion de, K:indicl:1ten / cler Kaclidatin in Kr:1:"l gctrctc11 war. 

§J

Auf Kandidatinnen und handidaten, clie sich in cien ersten 2 Jah
ren nach lnkrafttretcn clcr Ordnurn'en fiirThcolo�ischc Priil"trn
gen vom 9. August l 996 zur Prüfung melden, finden § 6, 1 : 
sowie § 6,2 i (Prüfuug in Gemeinde- und Rcligionsp:1Jagogik) 
noch keine Anwendung. 

Greif.1walcl. den 9. ;\ugusl 19% 

Die Kirchenleitung 
der Pommerschen Evangelischen Kirche 

ßcrgcr 
Bischof 

Nr. 4) Orientierung für die Aufnahme in den Vorbereitungs

dienst 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, den 26.8.1996 

Das Konsistorium 
A 30318 - 5/96 

Das Kollegium des Konsistoriums hat am 20.8.1996 die nach-. 
stehende Orientierung für die Aufnahme in den Vorbereitungs
dienst (Vikariat) beschlossen, die hiermit veröffentlicht wird. 

Dr. Nixdorf 
Obcrkonsistorial rat 
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Orientierung für die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst 

(Vikariat\ 

1. Der Vorbereitungsdienst (Vikariat) beginnt in der Regel ein
Mal im fahr. Der Termin wird spätestens 6 ß1onate vorher be
kanntgegeben. 1997 beginnt der Vorbereitungsdienst am 1. r\o
vember 1997,

2. Wer die ErstcTheologi,chc Prüfung bcst:1mkn hat, kann heim
Konsistorium der Pommerschen Evangelischen Kirche schrirt
lich die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst beantragen.

3. Über den Antrag auf Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
entscheidet das Konsistorium(� 7 Pt"arrer-/\usbildungsgesctz der
EKU)

4. Wenn die Zahl der geeigneten Bewerber/innen für die Auf
nahme in den Vorbereitungsdienst die Zahl der Ausbildungsplätze
für dns Vikctriat übersteigt. können sich die Bewerber/innen.
deren /,ntrng nicht berück,ichtigt werden konnte. in eine Warte
liste cintr:tgen lassen. Die in der Warteliste eingetragenen Be
werber/innen werden bei Jeder· Entscheidung über /\ufnahmcn

. in den Vorbereitungsdienst mit aufgerufen.

5. Bei der Entscheidung über die Aufnahme in den Vorberei
tung:;dienst orientiert sich das Konsistorium neben nnderen Ge
sichtspunkten an der fol.'-'.cmlcn Punkteliste.

Examensnote 

Sehr gut 
Gut 

Befriedigend 
/\usn;ichc·nd 

Lebens:dter 
23 Jahre 
24 Jahre 
25 Jahre 
26 Jahre· 
27 J;1l11c 
28 fahre 
29 Jahre 
30 Jahre 
31Jahre 

Wartc;ci1 

12 Punkte 
8 Punkte 
-1- Punkte 

1 Punkt 

0 Punkte 
1 Punkt 

2 Punkte 
, Punkte 
-+ fJunktc 
6 Punkte 
9 Punkte 

12 Punkte 
1 S Punkte 

Bcwcrhcrinncn /Bewerber.deren Antrag an dem von ihnen ge
wählten Einstellungstermin nicht berücksichtigt werden konn
te, erhalten für jedes Halbjahr Wartezeit 5 Punkte. 

Zusätzliche Ausbildungen 

- Abgeschlossene Berufsausbildung 4 Punkte 

- Abgeschlossenes Studium in einem anderen
Studiengang 4 Punkte 

- Abgeschlossenes Grundstudium in einem
anderen Studiengang, sofern kein Gesamt-
Abschluß in diesem Studiengang vorliegt 2 Punkte

- Abgeschlossene Promotion 2 Punkte 

Soziale Situation 

- Ledig oder I er heiratet. wenn Ehc:pz11 lncr
berufstätig, ohne Kind

- Verheiratet (1-2 Kinder), wenn Ehepartner
berufstätig
/\lleinerziehcnde his zu 2 Kindern
/\llcincrziehc·mk über 2 Kinckrn
Unterhaltspilichtige je Kind

- Verheiratet (ohne Kinder), wenn Ehepartner
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0 Punkte 

2 Punkte 
, Punkte 
.� Punkte 

1 Punkt 

nicht berufsthtig 3 Punkte 

- Verheiratet I bi, ;u 2 Kindern). wc·1m Ehepartner
nicht bcrulsLilig

- Verheiratet (über 2 Kinder), wenn Ehepartner
berufstätig

- Vcrheir;1tet 1übe1 2 Kinder), we1ir1 Ehcpal'!ncr
nicht hcrulsLitig

Sonstiges

5 Punkte 

3 Punkte 

7 Punkte 

- Soziales Jahr / Diakonisches Jahr oder vergleichbJre institu
tionalisierte
- Dicnstleistun;;en
- Wehrdienst; Zivildienst
- Kindererziehungszeiten pro Jahr
- Pflege von Angehörigen pro Jahr

2 Punkte 
2 Punkte 
.3 Punkte 
3 Punkte 

6. Zusiitzlich 1,ur Zahl der zur \1<::rl'llgung stchendc11 /\usbil
dungspl!itzc k(1nncn auch Bewcrl,n/inncn in den \i,rhcrci
tungsdienst s1ul,".cnommen werden. die eine hauptberuilichc
Anstellung als Religionslehrer / in anstreben oder dzimit ein
verstanden sind. daß sie nach der Zweiten Theologischen Prü
fung nicht in den pfarramtlichen Probedienst (Entsendungs
dienst)der Pommerschen Evangelischen Kirche übernommen
werden.

Nr. 5) Richtlinie für die Liste der Theologiestudentinnen 

und -studenten der Pommersehen Evangelischen Kirche 

L 

1. Die Liste der Pornmerschen Theologicstudierenden gibt der
Pomrm:rschc11 EYangelischen Kirche einen vorläufigen Überblick
über die Zahlen des theologischen i'-zichwuchses und ermög
licht den Kontakt zwischen den Theologiestudierenden und ih
rer Landeskirche.

2. Der Kontakt wird von der Pommerschen Evzingelischen Kir
che durch Treffen und Freizeiten, durch Begleitung landes
kirchlicher Praktika, durch Rundbriefe und Gespräche mit den
Studierenden gesucht. Darüber hinaus steht das Ausbildungs
referat des Konsistoriums zur Beratung bei studienbedingten
Problemen der Studierenden zur Verfügung.

3. In materieller Hinsicht kzinn die Pommersche Evangelische
Kirche Studierende durch Büchergeld, in besonderen Fällen
durch einmalige Beihilfen und übergangsweise gewährte Sti
pendien und Darlehen unterstützen.
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II. 

1. In uic Liste können alle Swdicr,·ndcn der cvangcfochcrThcu
logie aufgeno:11men werden. die Glieder der Pommerschen Evan
gelischen Kirche sinu. aus (.ktn Kirchengebiet Pommern stam
men und nach ;\bschlul\ ihrer Ausbildung in den Pfarrdienst der
Pomrnerschen Evangelischen Kirche treten wollen (vgl.§ 4Abs.
1 de, Kirchengesetzes d.ier die 1\usbilduiig dc1 Pfarrer in (kl
Evangelischen Kirche der Unionl.

2. Die ;\ul'nc1rmc erfolgt in clcr Regel :un Beginn des Studiums
aufgrund eines schriftlichen Antrags an das Konsistorium der
Pom111c1,chcn Evz1ngcli,cl1cn Kird1c, dem t"olgcndc U11tc:!agc11
beizulegen sind:

- zwei PiiP,bildcr

- eine Dcschc1nigung 1il1cr Jic Clic(bchalt in einer Ccmcindc
der Pommerschen Evangelischen Kircl1e

- eine lmrnatrikubtion,hcschcin ."ung

- die Vcr:,1chcrung. dcn:,clbcn Antrag nicht auch an eine ;mdcrc
LrnL1eskirche gerichtet w haben.

J. Studic1cl!dc die 11icill Cliedcr der Pommcrschcn Evangcl1-
schen Kirche sind oder nicht am dem Kirchrngd1iet Pommern
stammen. können nur auf besonders begründeten Antrag aul"ge-
11om111c1: werden.

4. Aus Jcr Liste v. ml gcslrichcn.

- wer die Erste Theologische Prül·ung bcstZ!nden hat:

- wer das Studium der Theologie ::iufgegeben h::it:

- wer clkscs bc-antrc1gt.

5. Aus du Aufnahme i11 die List.c leitet sich kein ;\nspruch ab.
nach Abschluß des Studiums in den Vorbereitungsdienst oder
den Pfarrdienst der Po111mersche11 Evangelischen Kirche uber
nommcn zu werden.

6) Die Sludicrcndc:n hHmcn nach ihrem ,:rstrn Lhcologischcn
Examen die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst der
Pomrner�chen Evangelischen Kirche bzw. in besonderen Fällen
ein Gaslvikariat beanlrage11.

III. 

Die vorstehende Verwaltungsvorschrift tritt am 1. März 1992 in 
Kraft. 

Greifswald, den 24. Februar 1992 

(L.S.) 

Konsistorium 
Harder 

Konsistorialpräsident 

Amtsblatt 

B. Hinweise auf staatliche Gesetze und

Verordnungen

C. Personalnachrichten

D. Freie Stellen

Nr.6J Auslandsdienste 

Auslandsdienst in l\Iexiko 

13 5 

\1ach dich auf 1 Geh in die große Stad1_ und p1·edige ihr. wac ICH 
dir sJgen werde! 

(11:1ch .lorL 3.2) 

Die lvangelisc.:he Ccmcirn.k Jcutsd1cr Spra�ile in Mexiko-Sladt 
sucht zum 1.7.1997 

eine Pfarrerin/ einen Pfarrer 

Jic / Jer nicht zurückschreckt vo1 

- der Arbeit in einer 24-\1illionen-Stadt und in weit entfernten
Orten des Landes

- einer blirgcrlichcn Ct:mcindc dc1 Mine!- unJ übcrschic!H mit
einem offenen Gemeindelehen (mit vielfiiltig orientierten
Cemeindegruppen)

- einem Lmfeld. 111 dem politi,che und soziale Konf!ikte hand
grt:illich ·.1crdcn und Antworten v�riangc11.

Wir wünschen uns eine/n Pfrlrrer/in, die / der sich freut über 

- einen lebendigen. kooperallven Kirchenvorst:rnd und zc1hlrei
che \litarbeilcr unJ Miturbeitcri1111cn,

- die Zus�_mmenarbeit mit dem Kollegen in der Gemeinde und
den Kollegen im iikumcnischcn Bereich,

unJ die / der sich wtraut, Jie in Mexiko-Stadt unc: im Land 
verstreuten Mirglicclcr als Gcmcincc'h;1fr n1samn1cnzu:1;iltcn um! 
persönliche Kontakte zu schaffen. 

Ein Intensivkurs zum Erlernen der spanischen Sprache isr ver 
Dienstbeginn \·orgesehen. 
Die Enlsendungszeit beträgt sechs Jahre. 

Die Ausschreibungsunterlagen bitten wir schriftlich anzufordern 
beim 

EKD 

Kirchenamt der EKD 
Hauptabteilung III 
Postfach 210220 
30402 Hannover 
Telefon 0511 /2796-227 und 230 
Telefax 05 l 1 /2796-71 7 

Bewerbungsfrist: 15.11.1996 (Eingang im Kirchenamt der 
EKD) 
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Auslandsdienst in London 

in der Evangelischen Synode Deutscher Sprache in 
Grcßbritannien 

Pfan-stcl le London-West 

In London ist die Pfarrstelle London-West ab 1.8.1997 für eine 
Dienstzeit von zunz\chst 6 fahren durch Gemeindewahl wieder 
zu besetzen. 

Der ausgedehnte Pfarramtsbereich besteht aus der im Zentrum 
Londons gelcgenc'.n CIIRISTUSKURCHE, ckrcn Gemcindc
glieder vor allem im Südwesten wohnen, aus der mit der Deut
schen Schule verbundenen Gemeinde PETERSHAM sowie den 

Gemeinden OXFORD und READl0C-FARNBOROUGII. Die 

Gemeinden. an selbständiges Arbeiten gewöhnt, sind recht 
unterschriedlich in ihrer Entstehungsgeschichte und sozialen 
Struktur: sie möchten evangelischen Christen deutscher Spra

che, verschiedener Herkunft und Przigung zur geistlichen Hei
mat werden. Es bestehen regelmäßig und vielfältige ökumeni

sche Kontakte zu den Kirchen des I :rndes. 

Dc1s Pfarrhaus in Barnes liegt auf halben Wege zwischen der 
Christuskirche und der Deutschen Schule. Führerschein ist Vor
;russctzu ng. 

Englische Sprachkenntnisse sind notwendig. Zur Vorbereitung 

vor Dicmtantritt g�hört- WL'nn erforckriich -ein Intensiv-Sprach
kurs in Großbritannien. Die Ausschreibungsunterlagen bitten wir 
schriftlich anzufordern beim 

EKD 

Kirchcn,unt der EKD 
Hauptabteilung 111 
Postfach 210220 
30402 Hannover 
Telefon U5 l l /279(, -127 oder 1 28 
Telefax 0511 /2796 - 725 

Bewerbungsfrist: 3l.I0.!996 (Eingang im Kirchl'.n:rrnt der 
EKD) 
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Auslandsdienst in Irland 

Die Ev,mglischc-1 uthcrisc lw Kirche in Irland 

sucht zum 1.8.1997 eine/n Pfarrer/in 

Dienstsitz ist Dublin. Es bestehen mehrere Gemeindegruppen 
und Predigtstationen auf der ganzen Insel, u.a. in Belfast. Die 
mehrheitlich dctJlschsprachigcn Gerneinclegliccler wünsd1cn sich 

cine/n lulherischc/n Pfarrer/in mit Liebe zum Gottesdienst. 
Gemeindepraxis, ökumenischen Erfahrungen und Freude an der 
Jugendarbeit. 
Führerschein isl Voraussetzung. Elll gemeindeeigenes Dienst
fahrzeug wird gestellt. Englische Sprnchkenntnisse sind notwen

dig. Zur Vorbereitung vor Dienstamritt gehört - wenn erforder
lich -ein fntensi\-Sprachkurs in Crollhritannic·r1 oder lrl;1nd. Die 

Ausschreibungsunterlagen bitten wir schrit'tl ich anzufordern 
beim 

EKD 

Kirchcn:1mt der EKD 
Hauptabteilung J II 

Postfach 2 I 0220 
30402 H:rnnover 

Telefon 051 1 / 27 96 - l 27 oder 1 28 
Telefax 0511 / 27 96 - 7 25 

Bewerbungsfrist: 30.11.1996 (Erngang im Kirchcn,1mt der 

EKD) 

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen für den Kirchlichen Dienst
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